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orte. die vielfalt. 
 
 
 

 
Beim Ausfüllen der Anmeldeunterlagen ersuchen wir Sie, die nachstehenden Punkte zu beachten: 
Die beiliegende Anmeldung zur Eignungsprüfung (Anmeldebogen I) bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen und bis spätestens 

FREITAG, 16. JÄNNER 2026 (15:00 UHR) an die Schule übermitteln. 

Das Anmeldeformular kann 
ab 07. Jänner 2026 in der Zeit von 7:00 Uhr bis 12:30 Uhr sowie von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr  
in der Schülerkanzlei abgegeben werden oder vollständig ausgefüllt als PDF per E-Mail 
an anmeldung_eignungspruefung@ortweinschule.at oder per Post geschickt werden. 

 

DIE EIGNUNGSPRÜFUNG FINDET AM SAMSTAG, 07. Februar 2026 STATT. 
 

 
Die Verständigung über das Ergebnis der Eignungsprüfung erhalten Sie bis spätestens 
Freitag, 20. Februar 2026. 

Nach bestandener Eignungsprüfung wird die Anmeldung durch Vorlage des Anmeldebogens II (wird zugeschickt) 
in der Zeit von 
Montag, 23. Februar 2026 bis Freitag, 06. März 2026 und folgender Dokumente definitiv: 

- wenn Ihr Kind derzeit die 4. Klasse (8. Schulstufe) besucht: 
  Schulnachricht der 8. Schulstufe (Original + Kopie) und Jahreszeugnis der 7. Schulstufe (Kopie) 

 
- wenn Ihr Kind derzeit die 5. Klasse (9.Schulstufe) besucht: 
  Schulnachricht der 9. Schulstufe (Original + Kopie), 
  Schulnachricht und Jahreszeugnis der 8. Schulstufe (Kopie), 

 
- Meldezettel, Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweis (Kopie) 

 
- 2 Euro, damit wir Ihnen die anfallenden Verständigungen zusenden können 

  
Die vorläufige Aufnahme erfolgt aufgrund der Reihung nach Noten der Schulnachricht (8. Schulstufe) und Ergebnis der 
Eignungsprüfung. Bei vorläufiger Aufnahme, die Sie bis Mitte April 2026 per Post erhalten, ist eine Schulerfolgsbestätigung 
beigelegt. Das Formular muss von der derzeitigen Schule mit den Jahresnoten der 8. Schulstufe ausgefüllt und bis spätestens 
Freitag, 03. Juli 2026 an uns retourniert werden.  

 
Für Bewerber:innen mit einem positiven Abschluss der 8. Schulstufe einer AHS oder einer MS in der alle              
leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstände (D, M, E) gemäß dem Leistungsniveau „Standard AHS“ positiv beurteilt bzw. 
gemäß dem Leistungsniveau „Standard“ die Beurteilung nicht schlechter als mit „Gut“ erfolgt, ist keine Aufnahmsprüfung 
erforderlich. In den Pflichtgegenständen, in denen diese Voraussetzung nicht besteht, ist eine Aufnahmsprüfung abzulegen. 
Bei positivem Abschluss der 9. Schulstufe (zB Polytechnische Schule) ist keine Aufnahmsprüfung erforderlich. 
 
Die definitive Aufnahme sowie Zuweisung der Fachrichtung erfolgt aufgrund der Reihung nach den Jahresnoten laut 
Schulerfolgsbestätigung und Eignungsprüfungsergebnis.  
 
- Die Aufnahmsprüfung findet voraussichtlich am 
 

MITTWOCH, DEM 08. JULI 2026 SCHRIFTLICH UND MÜNDLICH AB 08:00 UHR STATT. 
 
ES ERFOLGT KEINE WEITERE SCHRIFTLICHE MITTEILUNG ÜBER DIE AUFNAHMSPRÜFUNG!  
DIE AUFNAHMSPRÜFUNG KANN NUR EINMAL PRO SCHULJAHR ABGELEGT WERDEN! 

BEILAGE ANMELDEBOGEN ABTEILUNG KUNST UND DESIGN 
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